
1

Dittmar Lauer

Wölfe im Trierer Land?
Skizzen einer unglaublichen Ausrottungskampagne

(zuerst erschienen im Jahrbuch des Kreises Trier-Saarburg 2018)

I.

In letzter Zeit häufen sich in den Medien Berichte über Wölfe und deren
baldige Rückkehr in unsere Wälder. „Waldreiche Region Trier gilt als
idealer Lebensraum für Wölfe“, so etwa der Trierische Volksfreund,1
und obwohl zur Zeit noch kein einziger Wolf eindeutig nachgewiesen
werden konnte, plädieren schon Bauern, Schafhalter und Jägerschaft
für eine Regulierung der zu erwartenden wach-senden Wolfspopula-
tion durch geeignete Maßnahmen, notfalls auch durch Abschüsse.

Aktuell meldet das Luxemburger Wort den
durch DNA-Analyse gesicherten Nachweis ei-
nes Wolfes, der zwischen Holzem und Garnich –
etwa 25 km westlich der Stadt Luxemburg ge-
legen – eine Schafherde jagte und dabei acht
Tiere riss. Der Wolf sei der Alpen-population zu-
zuordnen und über die italienischen und fran-
zösischen Alpen sowie die Vogesen und Loth-
ringen ins Luxemburgische gewandert.2 Wenn
ein Wolf in einer Nacht eine Strecke bis zu 100
km zurückzulegen fähig ist – das ist in etwa die
Entfernung vom luxemburgischen Holzem nach
Hermeskeil im Hochwald – stellt sich nicht mehr
die Frage, wann der Wolf in den Hochwald zu-
rückkehrt. Willkommen Wolf, der Wolf kommt
nach Hause!?3

II.

Wie kaum ein anderes Tier ist der Wolf von alters her und durch Jahr-
hunderte diskreditiert, dämonisiert und zum Untier mit allen denkbar
negativen Eigenschaften abgetan worden. Der Wolf wird in der Bibel
geschildert als ein reißendes und räuberisches Tier,4 blutgierig und
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verwüstend,5 gefräßig und unersättlich6 und  ist  als  solches  „im  kol-
lektiven Gedächtnis der verschiedensten Kulturen präsent.“7

In Zedlers Großem Universal-Lexikon des Jahres 1732 lesen wir: „Unter
den bekanntesten Raub-Thieren ist wohl sonder Zweifel der Wolf das
schädlichste und arglistigste zu nennen, welches der weise Schöpffer
dem menschlichen Geschlechte, auch so wohl zahmen als wilden
Thieren, zu sonderbarer Strafe erschaffen, indem derselbe nicht allein
auf der Weide und Feldern, sonderlich in den Horden des Nachts, son-
dern auch am Tage die Schafe, das Rind-Vieh, die Pferde, auch wohl
das Wildpret in Wäldern, ja offt gar in Dörffern, Gärten und Strassen
die Menschen angreifet, zerreißt und frisset.“8

Als vor rund 140 Jahren der letzte Wolf im Hochwald erlegt wor-den
war, hieß es in einem zeitgenössischen Bericht: „Wenn auch in Zukunft
noch der eine oder andere zugewanderte Wolf bei uns erlegt werden
mag, so sind doch die Tage dieses urigen Wildes in unserer Heimat für
immer  dahin.“  Es  waren  –  aus  heutiger  Sicht  –  die  in  den  einzelnen
Epochen praktizierten unglaublichen Vernichtungs-kampagnen, die
zur völligen Ausrottung „dieses urigen Wildes in unserer engeren Hei-
mat“ geführt haben.

III.

Schon um das Jahr  812 erließ Kaiser  Karl  der  Große eine 70 Ka-pitel
umfassende Regierungsverordnung für seine Hofgüter, die sogenann-
ten Capitulare de villis imperiabilus.9 Diese Verordnung ent-hält detail-
lierte Anweisungen und Vorschriften zur Wald-, Acker- und Weidewirt-
schaft, zum Weinbau, zur Tierhaltung und Pferde-zucht, zur Jagd und
Fischerei. Aber auch die Vorratshaltung in Magazinen wird geregelt,
wobei bei den Speisen und Früchten bereits genaue Hygienevorschrif-
ten zu beachten sind. Bemerkenswert sind die genauen Anweisungen
für die Ausbildung von Handwerkern, die Vorbeugemaßnahmen ge-
gen Korruption und die Forderung nach doppelter Buchführung und
Vorlage jährlicher Rechenschaftsberichte. Kapitel 69 behandelt die
Wölfe und deren Bejagung in den Königsforsten.10 Demnach sei das
Vorkommen und die Häufigkeit der Wölfe jederzeit zu melden, sie
seien zu fangen und ihre Felle vorzu-zeigen. Im Monat Mai sollen die
Jungwölfe ausgekundschaftet und gefangen werden. Die vier in die-
sem Kapitel genannten Jagdarten mit Gift (cum pulvere), mit der
Wolfsangel (hamis), in Wolfsgruben (cum fossis) und mit Hunden (cum
canibus) sind in unseren heimischen Wäldern bis zur völligen Ausrot-
tung der Wölfe angewandt worden.

Ein Jahr nach den oben beschriebenen Kapitularen erließ Karl der
Große eine ergänzende Vorschrift, mit der künftig sogenannte Wolfs-
jäger  (luparii)  mit  der  Wolfsjagd  beauftragt  wurden.  In  jeder
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Verwaltungseinheit oder Grafschaft sollten zwei luparii beschäftigt
werden.11 Diese  Wolfsjäger  bzw.  das  Wolfsjägeramt  gibt  es  noch
heute in Frankreich unter der Bezeichnung la louveterie.12 Allerdings
wurden die Aufgaben im Jahre 1971 per Gesetz modifiziert und erwei-
tert.  So  sind  heute  dem  Wolfsjägeramt  auch  die  Überwachung  der
Schädlings-bekämpfung und die Aufrechterhaltung des Gleichge-
wichts in der Wildfauna aufgetragen.13

Über die Häufigkeit von Wölfen zu Kaiser Karls Zeiten und da-nach ge-
ben zeitgenössische Berichte eine Vorstellung. So schreibt Bischof
Frothar von Toul im Jahre 814 von 240 Wölfen, die er seit seinem Amts-
antritt in den kaiserlichen Forsten hat erlegen lassen.14 Und nach einer
Notiz in den Annalen des Klosters St. Bertin sollen im Jahre 846 durch
den dreisten Angriff von Wölfen im unteren Gallien Menschen ver-
schlungen und in Aquitanien zwischen Garonne und Pyrenäen ein Ru-
del von nahezu 300 zusammengescharter Wölfe gesichtet worden
sein.15

IV.

Aus der Zeit des Trierer Erzbischofs und Kurfürsten Johann I. (1189-1212),
der gleich nach seinem Regierungsantritt die während des Trierer
Schismas zerstörte Burg Grimburg wiederaufbauen ließ, ist das Auftre-
ten einer Wolfsplage an der Mosel überliefert, bei der viele Menschen
verschlungen worden sein sollen.16

Im 14. und 15. Jahrhundert wurden die von den kurfürstlichen Landes-
verwaltungen eigens zur Bekämpfung der Wölfe amtlich angestellten
Wolffenger erwähnt, die „durch Fangprämien und Schussgelder zur
eindringlichen Verfolgung des grauen Räubers angespornt wurden.“17

Aus dem Jahre 1622 ist ein Wolfsangriff auf ein 16-jähriges Mädchen
überliefert, so jämmerlich umbkommen, da es uff dem Hof Einschiedt
die Schwein gehüt, da ein wütender Wolf solches angefallen und er-
würgt, ist am Halß und Gesicht gar zerrissen worden.18

Die Höhe der Fang- oder Abschussprämien lag in Kurtrier während des
17. und 18. Jahrhunderts bei einem Reichsthaler für einen erwachse-
nen und einen halben Reichsthaler für einen jungen Wolf. Verschie-
dene landesherrliche Dekrete enthalten Sanktionen für den Fall des
Diebstahls von Wolfsfallen wie Wolfsangel, Tellereisen oder bei Zerstö-
rung von Einrichtungen in den Wolfsgärten oder Wolfs-gruben. So
etwa  werden  in  der  von  Kurfürst  Franz  Ludwig  von  Pfalz-Neuburg
(1716-1729) im Jahre 1720 publizierten Wald-,  Forst-,  Jagt-,  Weyd-
wercks- und Fischery-Ordnung Strafen für den Diebstahl der von den
Forstleuten zu der Wölff-Vertilgung ausgelegten Fallen angedroht,19

und auch die verbesserte neue Wald- und Forst-ordnung des letzten
Kurfürsten Clemens Wenzeslaus von Sachsen (1768-1801) aus dem
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Jahre 1786 ahndet das Ausheben und Stehlen der zum Wolfsfang aus-
gelegten Fallen mit einer Geldbuße.20

In der im Jahre 1768 publizierten Jagdordnung der Reichsherrschaft
Dagstuhl21 wird den Untertanen anbefohlen, bei Auffindung junger
Wölfe diese nicht zu stören, sondern den Fund sofort dem Jäger anzu-
zeigen, damit dieser der schädlichen Raubthier besonders der alten
habhaft werden kann. Wer eine solche Anzeige der Jägerey zu thun
unterlassen wird und dadurch diesen Raubthieren zum Entkommen
Anlaß giebet, soll, wenn es bekannt wird, mit willkürlicher Strafe belegt
werden. Bei den von der Herrschaft festgesetzten Wolfsjagden habe
die beschriebene Mannschaft in bestimmter Stunde und ordentlich zu
erscheinen. Niemand unter 18 und über 60 Jahre dürfe an diesen
Wolfsjagden teilnehmen.22

Wertvolle Hinweise auf das Aufkommen und die Ausrottung von Wöl-
fen im Verlauf des 18. Jahrhunderts finden sich in den Nieder-schriften
des obererzstiftischen Oberforstkommissariats und des kurfürstlichen
Forstamtes sowie in den Jahresrechnungen der Kellereien, etwa in der
des ehemaligen kurfürstlichen Amtes Grimburg.23

So erhielt im Jahre 1740 der kurfürstliche Jäger Johann Caspar Hilpert
in Wadrill für den Fang eines alten Wolfes und fünf junger Wölfe eine
Fangprämie von drei Reichsthalern und 27 Albus.24 Im Jahre 1756 fing
der Hermeskeiler Jäger Johann Herlach im Bistumswald zwischen Her-
meskeil und Malborn zwei alte und fünf junge Wölfe.25

1760 ließ Kurfürst Johann Philipp von Walderdorff (1756-1768) in den
Wäldern um Wittlich eine großangelegte Wolfsjagd mit 2000 Treibern
und Bedienungsmannschaften abhalten, bei der 11 Wölfe zur Strecke
gebracht wurden. Einer sei so groß wie ein kleiner Steinesel gewesen,
wird berichtet.26

Nach einem Bericht des Revierförsters Karl Harlfinger wurden im Jahre
1764 bei einer Wolfsjagd an der Saar Tellereisen aufgestellt, wobei sich
einer gefangen in solch einer Falle, hat aber die Bratzen abgebissen
und ist  wieder  davon gekommen.27 An der Saar wurde Revierförster
Hans Peter Lemler im Jahre 1771 seines Postens enthoben, zuvor hatte
er im selben Jahr noch einundzwanzig Wölfe erlegt.28 Und bei einer im
Forst Kell im Jahre 1776 angesetzten Wolfsjagd wurden eine alte Wölfin
und drei Jungwölfe erlegt.29 Revierförster und gleichzeitig Wildmeister
war seinerzeit Johann Matthias Klöckner.

In den Jahren 1780-1790 betrieben Vikar Müller von St. Paulin, Prof. Si-
mon zu Trier und Gutsbesitzer Sartorius vom Benningerhof eine größere
Hofschäferei auf dem kurfürstlichen Hof Mühlscheid zwischen Kell und
Waldweiler. Sie hatten sich zu einer Gesellschaft zusammengeschlos-
sen und dem Hofpächter Johann Conrad Otto die Aufsicht übertra-
gen. Der von Otto mit der Hütung beauftragte Schäfer aber scheint
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recht sorglos seine Herde betreut zu haben, denn es gingen einige
Schafe verloren. Die Gesellschafter klagten, bey solchem Herumirren
konnte das Viehe leicht einem Wolf zum Raub werden.30

V.

Nach dem Ausbruch der großen französischen Revolution im Jahre
1789 war der Fortbestand des Kurfürstentums Trier nur noch eine Frage
der Zeit. Nach einem gescheiterten Versuch der schlecht ausgerüste-
ten französischen Revolutionsheere, im Jahre 1792 die Stadt Trier ein-
zunehmen, zogen sich die Franzosen durch den winterlichen Hoch-
wald zurück. Elend und erschöpft wankten die Geschlagenen ihren
Festungen und Winterquartieren entgegen. In den Dörfern, die sie we-
nige Wochen zuvor noch ausgeplündert hatten und deren Einwohner
sich größtenteils in den Wäldern des Hochwaldes versteckt hielten,
konnten sie kaum etwas Essbares finden.31

Zwei Jahre später fielen die inzwischen besser ausgerüsteten französi-
schen Armeen ein zweites Mal und diesmal erfolgreich ins Trierer Land
ein. Mit der Übergabe der Stadtschlüssel an den sieg-reichen französi-
schen General René Moreaux32 durch den Trierer Bürgermeister Lud-
wig Karl Gottbill33 am  9.  Au-
gust  1794  war  das  Ende  des
Trierer Kurstaates eingeleitet.
Nach der endgültigen Erobe-
rung des linken Rheinufers
wurde der im Elsass geborene
Anwalt und Notar François
Rudler34 im  Jahre  1797  zum
französischen Regierungskom-
missar für die eroberten Län-
der am Rhein ernannt. Seinen
Amtssitz nahm er in Bonn,
dann in Mainz und schließlich
in Trier. Auf Rudler geht die
verwaltungsmäßige Neuglie-
derung der eroberten links-
rheinischen Gebiete in vier
Departements zurück, die bis
zum Ende der Franzosenzeit
und teilweise darüber hinaus
bestand. Das Saardeparte-
ment gliederte sich in die Arrondissements Birkenfeld, Prüm, Saarbrü-
cken und Trier, diese wiederum in Kantone. Der Hochwald gehörte
weitgehend zum Kanton Hermeskeil.
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Nach einer Überlieferung sollen die Soldaten der französischen Mosel-
armee – legion de la Moselle – bei ihren Durchmärschen über Huns-
rück und Hochwald auf so viele Wölfe gestoßen sein, dass sie dieses
Waldgebiet als Wolfsland – pays des loups – bezeichneten. Die Wölfe
seien so dreist gewesen, dass sie am hellen Tage in das Weidegelände
der Dorfschaften eindrangen und Rinder rissen.35

Von der herrschenden Wolfsplage hatte Rudler Kenntnis bekommen
und so erließ er am 23. April 1798 als Commissaire du Gouvernement
dans les pays conquis eine entsprechende Anordnung zur Vernich-
tung der Wölfe, welche in sehr großer Zahl in verschiedenen Kantonen
der neuen Departements auf dem linken Rheinufer aufgetreten wa-
ren.36 Dieser Aufforderung zur Vernichtung der Wölfe ist man dann all-
gemein gefolgt. So wurden im Saardepartement sogenannte Klopf-
jagden auf Wölfe veranstaltet, die auf großformatigen Plakaten in den
Kantonen und Mairien öffentlich bekannt ge-macht wurden. Eine sol-
che Wolfsjagd war z.B. für Samstag, den 24. Januar 1799 angekündigt.
Aktueller Anlass dürfte wohl die an die Zentralverwaltung übermittelte
Beobachtung gewesen sein, daß Menschen von reißenden Thiren auf
den Landstraßen angefallen wor-den sind, welche der Hunger – aus
Beschwerlichkeit ihre Nahrung zu finden – aus den Wäldern hervorge-
trieben hat.37

Der Präsident der Zentralverwaltung in Trier, Johann Friedrich Lintz,38

und sein Generalsekretär Louis Nicolas Zegowitz39 legten in zwölf Arti-
keln Vorgehen und Verhaltensweise für künftige Aktionen fest. So wur-
den die Munizipalverwaltungen angewiesen, sich mit den Waldhütern
ihrer Distrikte zu beratschlagen und Mannschaften zusammenzustel-
len, die bei Tagesanbruch mit der Klopfjagd beginnen sollten. Dabei
mussten der Treiber mit einer Heugabel, oder einem dicken Stock be-
waffnet sein, damit er auf die Schlupfwinkel schlagen könne, worinn
das Thir zu flüchten versuchen könnte. Über das Ergebnis der Klopfjagd
wurde eine Niederschrift verfasst, worinn die Anzahl und Gattung der
dabei vertilgten Thiere enthalten ist, und ein Auszug derselben dem
Regierungskommissar zugeschickt.40

Die Leitung der Präfektur in Trier lag seit 1800 in den Händen von Ge-
neral Joseph Bexon d’Ormeschville,41 zu dessen Aufgabengebiet u.a.
auch die Berichterstattung über die Wolfsjagden an die Zentralbehör-
den in Paris und die Auszahlung der ausgesetzten Prämien zählte. Im
Jahr 1801 übersandte er eine Liste der im Saardepartement während
der Frühjahrsmonate des Jahres 1800 getöteten Wölfe mit der Bitte,
den vom Justizministerium festgesetzten Be-trag aufzustocken, um die
Prämien für die Vertilgung der Wölfe (aux destruction de les animaux
nuisibles) auszahlen zu können. Das zuständige Bureau d’agriculture
vertröstete den Präfekten wegen fehlender Finanzmittel auf das kom-
mende Jahr.42
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Leider sind die Listen der getöteten Wölfe für das Jahr 1800 und die
weiteren Jahre bis 1805 nicht überliefert. Dennoch finden sich verein-
zelte Hinweise. Im Jahre 1802 hatte der Kommunalförster Thomas Plüt-
zer von Nonnenbach bei Prüm fünf Wölfinnen erlegt, deren Köpfe er
zur Präfektur nach Trier brachte. Er erhielt dafür 100 Francs Prämie. Ein
Jahr später informierte der Unterpräfekt des Arrondissements Birken-
feld den Präfekten d’Ormeschville in Trier, dass es dem staatlichen
Waldhüter (garde forestier nationale) Schmitt mit Hilfe seines Sohnes
gelungen war, im Forst Weitersbach in der Mairie Rhaunen zwei Wöl-
finnen und einen Wolf zu töten. Auf Initiative des Maires von Rhaunen
erhielten die beiden Waldförster vom Unterpräfekten für ihren Eifer
eine besondere Belobigung (pour encourager le zele de ce brave
garde).43

VI.

Bereits  im  Jahre  1797  hatte  man  in  Paris  die  Wiederherstellung  des
schon in den Capitulare de villis Kaiser Karls des Großen installierte und
zeitweise in Vergessenheit geratenen Wolfsjägeramtes (la louveterie)
mit dem Ziel der systematischen und organisierten Ausrottung der
überhand nehmenden Wölfe eingeleitet. Im Jahre 1804 erließ Kaiser
Napoleon I. ein Dekret,44 mit dem das Wolfsjägeramt legalisiert wurde.
Danach stand an der Spitze des Wolfsjägeramtes der Großjäger der
Krone (grand-veneur coronne), dem die Überwachung und Aufsicht
über die Wolfsjagd in allen kaiserlichen Wäldern (les fôrets impériales)
oblag. Mit diesem Amt war kein geringerer als der französische Kriegs-
minister und Marschall von Frank-reich, der Fürst
von Neuchâtel, Louis Alexandre Berthier,45 betraut.
Gleich nach seiner Ernennung erließ der Großjä-
germeister Berthier eine ausführliche Organisati-
onsverfügung. Das Land wurde in 28 Divisionen ein-
geteilt, jeder Division stand ein Capitaine de lou-
veterie vor. Die vier linksrheinischen Departements
bildeten eine Division. Für die einzelnen Departe-
ments wurde je ein Lieutnant de louveterie er-
nannt, der dem Capitaine de louveterie unterstellt
und diesem jährlich ausführliche Berichte über die
durchgeführten Wolfsjagden und die Anzahl der
erlegten Wölfe einzusenden verpflichtet war.46

Als Capitaine de louveterie für die vier linksrheini-
schen Departements bot sich der damals zweiund-
dreißigjährige Graf Joseph zu Salm-Reifferscheidt-
Dyck47 an.  Am 7.  September 1805 nahm er  seine
Ernennungsurkunde persönlich in Paris entgegen.48 Joseph zu Salm-Reifferscheidt-Dyck
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Joseph zu Salm-Reifferscheidt-Dyck entstammte einem reichsgräfli-
chen Adelsgeschlecht aus dem Rheinland mit guten Kontakten nach
Paris. Da seine Mutter Augusta Maria Friederica Truchsessin von Wald-
burg-Zeil-Wurzach eine Schwester von Maria Antonia, die in zweiter
Ehe mit Joseph Anton Graf von Oettingen-Baldern und Herr von Sö-
tern, dem Inhaber der Herrschaft Dagstuhl, verheiratet war, dürfte er
auch Kontakt zu deren Tochter, seiner drei Jahre jüngeren Cousine
Philippina Carolina, gepflegt haben.49 Schon vor dem Sturm auf die
Bastille im Jahre 1789 verbrachte der noch minderjährige Joseph zwei
Jahre in Paris. Nach dem Einrücken der französischen Revolutionstrup-
pen konnte er – im Gegensatz zu den meisten linksrheinischen Adeli-
gen – nach einer nur vorübergehenden Konfiskation auf seinem
Schloss Dyck50 bleiben. Seiner Cousine Philippina Carolina von Oettin-
gen-Baldern, Herrin von Sötern, gelang es nicht, Besitzansprüche auf
ihre ererbte Herrschaft Dagstuhl gegenüber den Franzosen durchzu-
setzen.

In zweiter Ehe heiratete Joseph zu Salm-Reifferscheidt-Dyck im Jahre
1803 die französische Schriftstellerin und Salonnière Marie Constance
de This und verbrachte mit ihr in den folgenden 20 Jahren die Winter-
monate in Paris. Ihr Haus wurde dort zu einem gesellschaftlichen Mit-
telpunkt von Gelehrten und Künstlern. Wohl auf Grund dieser Bezie-
hungen zu Paris, aber auch wegen seiner besonderen Erfahrung bei
der Vertilgung und Jagd auf Wölfe und gefräßige Bestien (expérience
particulière  pour  la  destruction  et  la  chasse  des  loups  et  bêtes
vorace)51 erhielt er die Berufung zum Ehrenamt eines Capitaine de
Louveterie.52

Entsprechend der Anordnung des Großjägermeisters Berthier aus dem
Jahre 1804 bestellte der Capitaine de louveterie Joseph Salm-Dyck –
wie er sich während der Franzosenzeit nannte – für die ein-zelnen ihm
unterstellten Departements Ruhr, Rhein und Mosel, Donnersberg sowie
Saar je einen Lieutnant de louveterie. Nach den Unterlagen im Archiv
des Fürsten Joseph zu Salm-Reifferscheidt-Dyck – Briefwechsel und Lis-
ten getöteter Wölfe – muss seit dem Jahre 1806 der Trierer Rechtsge-
lehrte Fritsch  in Trier als Lieutnant de louveterie des Saardepartements
fungiert haben. Am 1. April 1806 schreibt Fritsch53 an Monsieur de Salm
Dyck, Capitaine de la louveterie, Legislateur et Chanceliers de la 4.
Cohorte de la Legion d'honneur und unterbreitet ihm den Vorschlag,
zwei Schläge (Waldbezirke) von Schillingen und Osburg mit seinem
Trierer Bereich zusammenzulegen und zwar wegen ihrer Entfernung zu
Saarbrü-cken und Nähe zu Trier.54 Denn in Saarbrücken residierte seit
dieser Zeit – entgegen der Organisationsverfügung – ein zweiter Lieut-
nant de louveterie für das Saardepartement. Es war dies Ludwig Karl
von Dorsberg,55 illegitimer Sohn von Ludwig Fürst von Nassau-Saarbrü-
cken. Diese Doppelbesetzung des Wolfsjägeramtes scheint im
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Saardepartement dann auch während der fol-
genden Jahre üblich gewesen zu sein. Denn
nach dem Ausscheiden von Fritsch info-mierte
Wilhelm Albert von Lasalle de Louisenthal56 (La-
salle de Louisenthal de Dagstuhl près de
Trêves, Département de la Sarre, Lieutnant de
louveterie, proprietaire, ancien militaire) am
27. Juli 1811 den Capitaine de louveterie über
seine direkte Ernennung durch den Großjäger-
meister zum Lieutnant  de  louveterie  pour  la
Département de la Sarre. Er werde mit vollem
Eifer den Krieg gegen die schädlichen Tiere in
unserem Land (la guerre aux animaux nui-sib-
les  de  notre  pays)  führen.  Der  Hochwald  (le
Hohwald) besitze eine immense Ausdehnung,
sei mit viel Wald bewachsen und sehr geeignet
als Domizil für Wölfe.57

In dem in französischer Sprache gehaltenem
Schriftverkehr teilte Wilhelm Albert von Lasalle de Louisenthal nicht nur
die Listen der getöteten Wölfe – getrennt nach Wölfen, Wölfinnen und
Jung- oder Nestwölfen – und anderen Raubtieren wie Füchse,
Dachse, Marder und Wildkatzen mit, sondern drückte auch seinen Är-
ger mit Jägern und Forstleuten bei den von ihm zu koordinierenden
Wolfsjagden  aus.  Während  des  Herbstes  und  der  ganzen  Winterzeit
1811/12 wurden Jagden angesetzt. Im Arrondissement Birkenfeld
etwa konnten zwei Wölfe, zwei weitere Wölfe im Kanton Dhronecken
und vier im Kanton Zerf getötet werden. Im folgenden Frühjahr wurden
acht Jungwölfe zu Kell ausgehoben sowie zwölf im Hochwald. Es gab
dort noch etliche Würfe, welche er noch zu entdecken hoffte.

Jahr Wolf Wölfin Nestwolf Fuchs Dachs Marder   Wildkatze

_______________________________________________________________________

1806 19 7 9 44 0 0 0

1807 19 21 0 0 0 0

1808 18 7 8 5 4 0 1

1811 11 9 2 30 9 0 1

1812 20 19 38 463 25 9 0

1813 6 3 3 93 16 16 2

_______________________________________________________________________

Summe 93 74 74 635 49 25 4

Wilhelm Albert von
Lasalle de Louisenthal
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Er berichtet, im Laufe des Winters auch 58 Füchse getötet oder vertilgt
zu  haben.  Im  folgenden  Jahr  wurden  drei  alte  Wölfe  im  Arrondisse-
ment Birkenfeld erlegt, deren zwei bei einer Treibjagd im Hochwald,
Kanton Dhronecken (Canton de Troneck),  der andere im Hochwald
nahe Züsch (Sisch).  Es  zeigten sich noch zwei  Wölfe auf  dieser  Seite
und weitere in einigen anderen Kantonen.58

Zusammenstellung der dem Capitaine de louveterie gemeldeten ge-
töteten Wölfe, Wölfinnen und Nestwölfe, zusammen 241 Wölfe in ei-
nem Zeitraum von acht Jahren. Im selben Zeitraum wurden darüber
hinaus auch 635 (sic!) Füchse, 49 Dachse, 25 Marder und 4 Wildkatzen
getötet.

Der angesprochene Ärger mit den Forstleuten dürfte ein Hinweis auf
Kompetenzschwierigkeiten sein. Im April 1808 hatten die Forst-inspek-
toren der Bezirke Trier und Birkenfeld ein Dekret erlassen mit dem sper-
rigen Titel Unterricht für jeden Förster sowohl der Kaiserlichen- als Ge-
meinde-Waldungen, in dem in zwanzig Artikeln Verhaltensmaßregeln
für alle in französischen Diensten stehenden Forstbeamten festge-
schrieben sind. Im neunten Artikel ist  auch der Abschuss von Wölfen
und anderen Raubtieren geregelt, deren Meldung und Vorzeigen ei-
nes körperlichen Nachweises: Es ist ihnen deshalben aufs strengste
und bei Absetzung ihres Dienstes verboten, klein oder groß Wildpret,
es  mag in  einer  Zeit  wie es  wolle,  zu schießen,  nur  können sie  Wölfe
und Raubthiere schießen, sie müßen aber von denselben allemal die
rechte Tatze oder Pfode, Fang oder Klauen ihrem einschlägigen Forst-
meister zu Ende eines jeden Monats samt einem Verzeichniß der Zahl
Wölfe, Füchse, Dächse und so weiter, so sie geschossen, einsenden,
so fort ebenfals berichten, wie viel und was für Wildpret oder Wölfe sie
im laufenden Monat gespürt, wohl über-haupt den gewöhnlichen
Wechsel wohl in acht zu nehmen.59

VII.

Am Neujahrstag 1814 gab der preußische Generalfeldmarschall Geb-
hard Leberecht von Blücher seiner 50.000 Mann starken Schlesischen
Armee den Befehl, den Rhein auf der Höhe der kleinen Stadt Kaub zu
überqueren. Damit war der Untergang des französischen Kaiserreiches
besiegelt. Von den verbündeten Mächten wird der Deutsche Justus
Gruner, wirklicher Etats-Rath Seiner Majestät des Kaisers aller Reußen,
für eine Übergangszeit zum Generalgouverneur vom Mittelrhein mit
Sitz in Trier ernannt. Während der sich anschließenden kaiserlich-könig-
lich österreichischen und königlich bayrischen gemeinschaftlichen
Landes-Administration werden umgehend Maßnahmen zur Vertilgung
der wilden Tiere, darunter auch der wilden Schweine publiziert, die zu
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jeder Jahreszeit niederzuschießen und für
die Schussgeld auszuzahlen seien.60

Noch bevor das Rheinland dem König-
reich Preußen endgültig zugeschlagen
wurde, erließ König Friedrich Wilhelm III.
am 15. Januar 1814 von Basel aus ein Dek-
ret, in dem er – ganz fürsorglicher künftiger
Landesvater – die Vertilgung der Wölfe als
eine allgemeine Landes- und Sicherheits-
angelegenheit erklärte.61 In  einer  im  De-
zember 1814 erlassenen Verordnung über
die Vertilgung der Wölfe werden die Prä-
mien neu festgesetzt und zwar für eine
trächtige Wölfin 40 Francs, für eine nicht-
trächtige Wölfin 30 Francs, für einen Wolf
20  Francs  und  für  einen  jungen  Wolf  10
Francs. Wolfs-gruben sollen nur selten und
nicht ohne spezielle Erlaubniß auch nur
da angelegt werden, wo sie schlechter-
dings zur Vertilgung der Wölfe nöthig sind,
das heißt in Gegenden, wo Wald und Feldfluren oft wechseln und folg-
lich die Wölfe bei Nachtzeit aus einem Wald in den anderen überge-
hen. Die Untertanen seien über die Anlegung solcher Gruben zu be-
nachrichtigen.62

Zu dieser  Zeit  lag das preußische Forstwesen in  Hän-
den von Oberlandforstmeister Georg Ludwig Hartig,
der bereits seit dem Jahre 1811 als Staatsrat und Leiter
der Preußischen Staatsforstverwaltung in Berlin tätig
war und dem auch der Aufbau der völlig desolaten
Forstverwaltung in der neu geschaffenen Rheinpro-
vinz oblag.63 Hartig gilt, als einer der ersten Vertreter
der forstlichen Klassiker, als einer der bedeutendsten
Vertreter der forstlichen Nachhaltigkeit,64 der durch
seine Tätigkeit in Praxis, Forschung und Lehre die Forst-
wirtschaft und Forstwissenschaft ihrer Zeit prägte.
Seine bis heute nachwirkende, für die staatliche und
kommunale Forstwirtschaft bedeutsamste Leistung ist
sein energischer Einsatz für den Erhalt der preußischen
Staatsforste und sein Widerstand gegen deren seiner-
zeit geforderten Verkauf.65 Großen Einfluss gewann
Hartig mit seiner regen publizistischen Tätigkeit, u.a. Forst- und Jagd-
Archiv von und für Preußen oder Lexikon für Jäger und Jagdfreunde
oder waidmännisches Conservations-Lexikon.

Georg Ludwig Hartig
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So sehr sich der als einer der bedeutendsten deutschen Forstwissen-
schaftler bezeichnete Hartig auf der einen Seite um Forst und Jagd in
den preußischen Provinzen dauerhaft verdient gemacht hat, so sehr
kommt ihm auf der anderen Seite – zumindest aus heutiger Sicht wolfs-
affiner Willkommenskultur – das zweifelhafte Verdienst zu, sich mit gro-
ßer Vehemenz für die totale Ausrottung des Wolfs stark gemacht, neue
Vernichtungsstrategien entwickelt und die all-gemeinen Vertilgungs-
kampagnen neu beflügelt zu haben.

Georg Ludwig Hartig unterrichtete im September 1815 das General-
gouvernement in Aachen darüber, dass er sich bei einer Bereisung der
königlichen Provinzen auf dem linken Rheinufer von der dort herr-
schenden großen Wolfsplage überzeugt habe. Die Leute seien so sehr
in Furcht und Schrecken gesetzt, daß man in einigen Gegenden nur
noch in zahlreicher Gesellschaft und bewaffnet von einem Dorf zum
anderen zu reisen wagt.66 Er habe daraufhin in der Gegend von Witt-
lich eine Jagd angesetzt, um sich genauer zu überzeugen. Wir schos-
sen zu meinem Erstaunen in zwey Treiben sechs Wölfe und verwunde-
ten noch einen tödlich. Nachher ist an mehreren Orten und wieder-
holt auf Wölfe gejagt worden und man hat deren seit Anfang dieses
Monats noch acht Stück erlegt.67 Nach Ansicht des Forstmannes seien
die Wolfsjagden alleine allerdings nicht hinreichend, um das Land von
diesen schädlichen Raubthieren bald ganz zu befreien. Er werde den
Bau von Wolfsgruben und die Anlegung von Wolfsgärten vorschlagen
und entsprechende Vorlagen ausarbeiten.

Die Vorschläge von Staatsrat und Oberforst-
meister Georg Ludwig Hartig finden bei der
Forstdirektion Zustimmung. Er habe Modelle
einer Wolfsgrube und eines Wolfgartens an-
gefertigt und man habe bereits einige in Be-
stellung gegeben, damit, wenn die Orte,
wo solche angelegt werden, näher be-
stimmt sind, alsdann … die Fangap-parate
sofort in Execution gesetzt werden kön-
nen.68

Unter der Überschrift „Beschreibung eines
sehr einfachen, wohl-feilen und sicheren
Wolfsfanges“ veröffentlicht Hartig gleichzei-
tig einen Aufsatz in dem von ihm herausge-
gebenen  „Forst-  und  Jagd-Archiv“,  in  wel-
chem er seine Aufforderung zur Vertilgung
der Wölfe präzisiert. „Seit einigen Jahren ha-
ben die Wölfe in Polen und jenseits des
Rheins so sehr überhand genommen, daß
sie zu einer wahrhaften Landplage
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geworden sind. Nicht allein das wilde und zahme Vieh wird von ihnen
in großer Menge geraubt und zerrissen, sondern auch die Menschen
sind vor ihrer Mordlust nicht sicher. In Polen will man sogar bemerken,
daß die Wölfe, seit dem Rückzuge der Franzosen aus Rußland, sich so
sehr an den Genuß des Menschenfleisches gewöhnt haben, daß jetzt
die Schäfer mehr Gefahr laufen vom Wolf aufgefressen zu werden, als
die Schafe selbst.“ Und: „Es ist daher Pflicht, und ich fordere jeden an-
gestellten Forst- und Jagdbeamten dringend dazu auf, alles Mögliche
anzuwenden, um die Wölfe so schnell als es nur möglich ist auszurot-
ten.“69

In der gleichen Ausgabe des „Forst- und Jagd-Archivs“ berichtet
Oberforstrat Jaeger über das Aufkommen der Wölfe im Regierungs-
bezirk Koblenz und dass die Zahl der Wölfe in diesem Landstriche stark
angewachsen sei. Nach der von Oberforstmeister Georg Ludwig Har-
tig angeordneten Wolfsjagd bei Wittlich seien bei den folgenden Trei-
ben insgesamt weitere 94 Wölfe getötet worden.70

Im Jahr 1817 standen auf der „Todtenliste der Preußischen Rheinpro-
vinz 121 alte und 144 junge Wölfe, im Betrag 265, und auf der des gan-
zen Königreiches 429 alte und 651 junge,  überhaupt 1080 Wölfe,  für
welche  12.000  Thaler  Schuß-  und  Fanggelder  bezahlt  werden  muß-
ten“.71

Aufgrund einer Vorlage beim preußischen Innenminister, nach der die
bisher zur Vertilgung der neuerlich vermehrt auftretenden Wölfe ge-
troffenen Maßnahmen nicht hinlänglich zu seyn zu scheinen und die
zunehmenden Verheerungen dieser Raubthiere unter den Viehhor-
den und dem Wildbestande es dringend nothwendig machen, wirk-
samere Mittel dagegen zu ergreifen, wurden die Abschussprämien
entsprechend einer Verfügung von König Friedrich Wilhelm III. neu fest-
gesetzt und zwar für eine alte Wölfin auf 12 Thaler, einen alten Wolf auf
10 Thaler,  für  einen jungen Wolf  8  Thaler,  für  einen Nestwolf  4  Thaler
und für einen ungeborenen Wolf 2 Thaler. In jedem Regierungsbezirk
solle eine „Wolfsvertilgungskasse“ gebildet werden, in die alle Einwoh-
ner des Regierungsbezirkes einzuzahlen verpflichtet werden, „welche
zur Stellung der Mannschaft bei den Wolfsjagden verbunden sind,
nach Verhältniß des Ertrags ihrer Ackerbesitzungen und ihres Viehstan-
des.“72 Oberforstmeister Alexander von Beulwitz73 von der Regierung
zu Trier weist vorsorglich darauf hin, dass es sich bey der noch vorhan-
denen großen Anzahl dieser schädlichen Raubtiere mit ziemlicher
Wahrscheinlichkeit annehmen läßt, daß für das kommende Jahr eine
gleich große Summe für die Abschussprämien erforderlich sein wird74

und fügte eine entsprechende Tabelle bei.

In der vierten Ausgabe seines „Forst- und Jagd-Archivs“ setzte sich
Oberlandforstmeister Georg Ludwig Hartig wegen „der verstärk-en
Vermehrung der so schädlichen Wölfe“ für die Vergiftung durch
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sogenannte Krähenaugen (nuces vormicae) ein, „nach deren Genuss
bekanntlich alle blind geborenen Thiere sterben.75 Die pulverisierten
Krähenaugen werden in einen Tierkadaver eingerieben und den Wöl-
fen an geeigneten Stellen zum Fraß ausgelegt. „Die auf solche Art ver-
gifteten  Wölfe  sterben  gewöhnlich  bald  nach  Genuß  und  man  hat
schon mehrere hundert Schritte vom Cadaver entfernt todt gefun-
den.“76

In einem Gutachten über die wirksamsten Mittel zur Vertilgung der
Wölfe wird zwar bestätigt, dass durch das Legen mit Krähenau-gen
vergifteten Luders … der größte Theil oder auch wohl sämtliche Wölfe
der Provinz in einem Winter vertilgt werden könnten. Allein die Forstbe-
dienten haben kein Interesse Gift zu legen, weil sie bey dem geringen
Wildstande den Nachtheil, welchen die Wölfe demselben zufügen,
nicht achten und bey dem Vergiften der Wölfe der Prämie nicht selten
verlustig gehen, indem die getödteten Wölfe von andern Persohnen
oder gar nicht gefunden werden. Auch verliert der Balg eines an Gift
gestorbenen Wolfes seinen Werth fast ganz.77

Kleine Treibjagden mit 15 bis 20 Treibern seien bei weitem zweckmäßi-
ger als große Wolfsjagden, so das Gutachten. Endlich sind die übrigen
Vertilgungs-Maasregeln als große Jagen mit Zeug nach Ankirrung der
Wölfe auf Luderstellen, Auflauern in Lauerbuden an Luderplätzen,
zweckmäßige Wolfsgruben, das Legen von Eisen, Auf-suchung der
Nestwölfe nicht zu vernachläßigen.78

VIII.

Oberlandforstmeister Hartig und seine Kollegen Oberforstrat Jaeger
und Forstmeister Eichhoff nutzen das jährlich viermal erscheinende
„Forst- und Jagd-Archiv“ zur Verbreitung von Unglücksfällen durch ein-
zelne Wölfe oder Wolfsrudel. Hartig selbst bringt ein Bei-spiel, „daß eine
Rotte hungriger Wölfe Reiter angefallen, und, trotz der muthigsten Ge-
genwehr, Mann und Pferd aufgefressen haben.“ Und weiter: „Eine

Jahr alter alte junge  ungeborene

Wölfe Wölfinnen Wölfe  Nestwölfe Wölfe    Quersumme

________________________________________________________________

1816 22 34 16 42 0    114

1817 26 29 13 82 9                159

1818 28 18 44 47 21                158

______________________________________________________________

Summe 76 81 73 171 30                431
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alte, fast zahnlose Wölfin raubte im Jahre 1813 zwölf kleine Kinder in
Preußen und nahm unter anderen ein 13-jähriges Mädchen, das bei
seiner Mutter mit Behacken der Kartoffeln beschäftigt war, weg. In
den preußischen Forsten habe ich selbst einige Schädel von Kindern
gefunden, die ohne Zweifel von Wölfen erwürgt und aufgefressen wor-
den sind.“79

Die in Koblenz erscheinende Rhein- und Moselzeitung berichtete in ih-
rer Ausgabe Nr. 330 vom 1. Dezember 1835 von mehreren Wolfsatta-
cken, bei denen 33 Schafe „getötet, zerrissen, zerfleischt und gefres-
sen“ wurden. Außerdem sei ein des Nachts heimkehrender Reiter von
einem Wolf angefallen worden. „Da wäre es denn endlich doch Zeit,
einmal mit diesen ungebetenen Gästen ein Wörtchen zu reden.“80 Der
Zeitungsschreiber beschwert sich darüber, dass „schon oft in dieser
Zeitung von dem großen Schaden, den die Wölfe verüben, Erwäh-
nung geschehen ist,  jedoch hat es nicht den Anschein, als sei diese
Veröffentlichung von einigem Erfolg für die Abhülfe des Übels gewe-
sen.“

Durch diese und weitere Zeitungsnachrichten sahen sich die zu-stän-
digen Ministerien veranlasst, den Oberpräsidenten der Rhein-provinz
zu ersuchen, sich genau davon unterrichten zu wollen, inwiefern den
königlichen und kommunalen Forstbeamten oder den sonstigen zur
Mitwirkung bei der Vertilgung dieser schädlichen Raubthiere nach
den gesetzlichen und provinziellen Bestimmungen verpflichteten Poli-
zeibeamten eine Vernachlässigung ihrer Dienstobliegenheiten in die-
ser Beziehung zur Last fällt?81

Aufgrund angestellter Recherchen stellten sich die Zeitungs-nachrich-
ten als ganz unbegründet heraus. Es sei nicht passend, daß Übertrei-
bungen oder gar wohl Scherze solcher Art, die die Aufmerksamkeit
der Regierung auf dergleichen Übelstände in einem solchen Licht er-
scheinen lassen, in einer inländischen Zeitung angetroffen werden.
Der Oberpräsident wolle daher dem Zensor des gedachten Blattes für
die Zukunft eine größere Vorsicht empfehlen.82

Vermutlich aufgrund dieser Zeitungsaffäre ging man dazu über, die
Obsorge für die Vertilgung dieser Raubthiere anstatt wie bisher den
Polizeibehörden künftig der Forstverwaltung zu übertragen, da letztere
sich im Besitze einer zahlreichen hierzu in technischer Hin-sicht mehr
qualifizierten Personal befinde83.

IX.

Nach eigenen Feststellungen von Theo Schmidt im Jahre 1913 – aus
dem damals ihm vorliegenden authentischen Quellenmaterial der
einzelnen Oberförstereien und des Regierungsforstamtes Trier – sind in



16

der Zeit von 1815-1900 im Bereich des damaligen Regierungsbezirks
Trier insgesamt 2136 Wölfe erbeutet und getötet worden.84

Nach einer neuen Zusammenstellung des Verfassers85 beläuft sich die
Anzahl der getöteten Wölfe auf Grundlage der „Königlich-Preußi-
schen Amtsblätter für den Regierungsbezirk Trier“ 1820-1885 auf 1440,
aufgegliedert nach alten Wölfen und alten Wölfinnen, nach Jung-
und Nestwölfen und nach ungeborenen Wölfen.

Für die Zeitspanne 1806-1885 – also unter Einschluss der Zeit zur Zuge-
hörigkeit  zu Frankreich –  konnten insgesamt 2194 getötete Wölfe er-
mittelt werden:

Zusammenstellung der in Jahren 1806-1885 geschossenen Wölfe in den Grenzen des Saardepartements
und des ehemaligen Regierungsbezirkes Trier

Art Summe

________________________________

alter Wolf 446

alte Wölfin 381

Jungwolf 161

Nestwolf 509

ungeborener Wolf 16

________________________________

Zusammen 1440

Jahre Summe Quelle

_________________________________________________________________

1806-1813 241 Archiv Schloss Dyck in Schloss Ehreshoven

Best. Fürst Joseph zu Salm-Reifferschedt-Dyck

Nr. Dyck 4 Kart. 33/12, 35/15, 35/18, 35/19,

35/20, 35/27 und 38/11

1815-1818 397 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz

 in Berlin I. HA Rep. 77 Titel 225 Nr. 2 vol. 1

1819 116 Theo Schmidt, Der Wolf des Rheinlandes,
 in: Bonner Zoologische Beiträge 3.4/1957

1820-1885 1440 Königlich Preußische Amtsblätter

für den Regierungsbezirk Trier

__________________________________________________________________

Zusammen 2194

Zusammenstellung der im Regierungsbezirk Trier
getöteten Wölfe in der Zeit 1820-1885
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Eine Aufstellung der in den Hochwaldforsten Wadern, Dhronecken,
Osburg, Schwarzwald, Hermeskeil und Malborn in der Zeit 1820-1885
erlegten Wölfe ergibt folgendes Bild:

Zusammenstellung der in den Hochwaldforsten geschossenen Wölfe bzw. ausgehobenen Nestwölfe in der Zeit
1820-1885

Wenn in den Jahren 1820-1830 in den Hochwaldrevieren bei 67 Wölfen
alleine 43 Nestwölfe ausgehoben wurden, deutet dies wohl darauf
hin, dass der Wolf in dieser Zeit noch als Standwild im Hochwald ange-
sehen werden kann. Alleine im Jahre 1826 sind 16 Nestwölfe ausgeho-
ben worden, davon je 8 im Forst Wadern von Leuten aus Brotdorf und
im Forst Dhronecken von Peter Brück von der Röderbach. Schon in
den Jahren 1820 und 1821 zuvor hat der Holzhauer Peter Jost von der
Altwies im Osburger Hochwald bei Reinsfeld je 6 Nestwölfe ausgeho-
ben. Die letzten 4 Nestwölfe zu fangen gelang im Forst Dhronecken
einem Peter Lauer aus Sitzerath. In den Jahren 1831-1846 sind dann
nur noch 24 Wölfe – darunter kein einziger Nestwolf – getötet worden.

Ein im Jahre 1836 von Privatförster Nikolaus Martzen zu Dagstuhl erleg-
ter Wolf gab wohl Anlass zu einem Ölgemälde der Malergräfin
Octavie de Lasalle von Louisenthal, der Tochter des vormaligen Lieut-
nant de Louveterie Wilhelm Albert de Lasalle von Louisenthal.86

Als Schützen werden in den jährlich erscheinenden „Nachweisungen
eingefangener und erlegter Wölfe“ vorwiegend königliche und kom-
munale Förster genannt, Oberförster, Forsteleven und Holzhauer ge-
nannt, aber auch der Baron von Zandt zu Münchweiler und der Guts-
besitzer de Lasalle von Louisenthal zu Dagstuhl und die Bürgermeister
Carl  Keller  von Thalfang und Wahl  von Wadern,  dem im Jahre 1846
der vorerst letzte Wolf vor die Flinte kam.

Forst Wolf Wölfin Jungwolf Nestwolf Summe

____________________________________________________________

Wadern 7 13 18 38

Dhronecken 3 3 12 18

Osburg 3 1 1 12 17

Schwarzwald 4 5 9

Hermeskeil 2 1 1 4

Malborn 1 1

____________________________________________________________

Zusammen 17 25 2 43 87
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X.

Dann dauerte es 25 Jahre, bis wieder ein Wolf in den Hochwaldrevie-
ren gespürt und geschossen wurde. Dies gelang im Jahre 1871 dem
forstversorgungsberechtigen Jäger Johann Reichert zu Züsch im Forst
Thiergarten, wofür er eine Prämie in Höhe von 10 Thaler erhielt.87

Eintragung der Abschussstelle in die topografische Karte

Der letzte Abschuss eines Wolfes im Hochwald aber blieb dem König-
lichen Förster Wilhelm Albert Heinrich Tesch zu Hüttgeswasen88 vorbe-
halten. Nachdem schon Tage zuvor ein Wolf in der Erbeskopfgegend
gesichtet worden war, wurde ein Treiben angesetzt. Nach der Über-
lieferung soll der 18-jährigen Briefträgerin Karoline Schuster aus Hüttge-
swasen ein großer Hund, der sie wiescht besehen habe, begegnet
sein. Sie habe dies dem Förster Tesch erzählt, der sogleich einen Wolf
vermutete – zumal er bereits zuvor Spuren von gerissenem Rotwild aus-
gemacht hatte.89

In dem unter dem Forstortsname Fuchsstein90 bekannten Walddistrikt
auf dem Röderberg auf Hilscheider Bann und zwar in Abteilung oder
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Jagen 92 zwischen Schlaukopf91 und der heutigen Hunsrückhöhen-
straße, oberhalb des sogenannten kleinen Hunnenrings,92 gelang es
Förster Tesch bei dem Treiben am 14. Januar 1879,93 den Wolf zur Stre-
cke zu bringen. Als Prämie wurden 30 Mark angewiesen.94

Förster Tesch war der Held des Tages. Alte Teilnehmer an der Jagd ha-
ben später erzählt, dass die Siegesfeier in Hüttgeswasen drei Tage und
drei  Nächte  gedauert  habe.  Zur  Erinnerung  an  die  Erlegung  dieses
letzten Wolfes führt noch heute die Abschussstelle den Namen Wolfs-
treiben.95 An der Abschussstelle –von der mit Klink bezeichneten Weg-
ekreuzung etwa 200 Meter in westlicher Richtung – erinnert ein schlich-
tes Schild an das Geschehen vor rund 140 Jahren.96 Der bekannte Hei-
matschriftsteller Hajo Knebel hat dem Förster Tesch ein kleines literari-
sches Denkmal gesetzt, indem er ihn zu den verdienten Forstmännern
zählt.97

In Hermeskeil erzählt man sich, dass der heimische Gutsherr und Brau-
ereibesitzer Heinrich Weber den allerletzten Wolf im Hochwald ge-
schossen habe.98 In der Tat sind noch im Jahre 1889 Wölfe gesichtet
worden, denn zehn Jahre nach dem Abschuss des letzten Wolfs im
Hochwald durch Revierförster Tesch meldete die Hochwald-Zeitung
von einem Wolf, den man auf dem sogenannten Mühlen-berg bei
Hermeskeil gesehen habe. „Heute ist man daran, ihn zu verfolgen. Auf
dem Hochwalde sind die Wölfe nicht heimisch und kommen sie da-
selbst nur sehr selten und nur in harten Wintern vor, wenn nämlich die
Saar zugefroren ist und dann diesen Thieren kein Hinderniß im Wege
steht, sich von Lothringen aus, wo sie häufiger vorkommen, zu uns her-
über zu verirren. Gefährlich sind die Wölfe wohl, doch nicht so, daß
eines solchen Thieres willen eine ganze Gegend in Schrecken geräth
und man sich fürchtet, die Wälder zu passieren.“99

Darauf hat schon Zedler im Jahre 1732 hingewiesen: „So begierig als
die Wölff auf den Fraß sind, so hat man doch selten erfahren, daß sie
sich an Menschen gemacht, wenn sie Gelegenheit gehabt, Thier zu
zerreissen.“ 100 Dass in den Hochwaldrevieren je ein Mensch Opfer ei-
nes Wolfes geworden wäre, ist nicht bekannt. Mag sein, dass sich die
Hochwälder wie jene Butterhändlerin verhalten haben, von der in der
Trierischen Zeitung im Jahre 1855 berichtet wird: „Am verflossenen Frei-
tag begegnete im Hochwalde, auf dem Wege zwischen Thalfang und
Farschweiler, einer Frau, welche von einem jungen Menschen beglei-
tet gewesen, ein Wolf. Als letzterer in die Nähe der Reisenden gekom-
men, setzte sich derselbe wie ein Hund ruhig nieder und sah den bei-
den Personen aufmerksam entgegen. Die Frau, welche eine Butter-
händlerin gewesen und auf ihren Touren durch den Hochwald schon
mehrere malen Wolfen begegnet, that einen gellenden Pfiff, worauf
der Wolf in raschem Schritt durch den Schnee einem nahen Walde
zulief und am Saume desselben sich wiederum niedersetzte. Nach der
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Erzählung der Frau ist es ihr auf diese Weise schon wiederholt gelun-
gen, nahe gekommenen Wölfe zu verscheuchen.“101

Quellen:
GStAPKBerlin: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin: I. HA Rep. 77 Titel
225 Nr. 2 vol. 1-3
BATrier: Bistumsarchiv Trier: Abt. 71,3 Nr. 1274 (Mühlscheider Schäferbuch 1788-1790).
FüSRDAEhreshoven: Archiv Schloss Dyck: Bestand Joseph Fürst zu Salm-Reiffer-
scheidt-Dyck (Depot der Vereinigten Adelsarchive im Rheinland) im Schloss Eh-
reshoven.
FüOeWAHarburg: Fürstlich Oettingen-Wallersteinsches Archiv auf Schloss Harburg
APFHermeskeil: Archiv der Pfarrei St. Franziskus Hermeskeil: Historica Box 3 Mappe 4.
LHAKoblenz: Landeshauptarchiv Koblenz: Best. 276 (Präfektur des Saardepartements
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